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Beschlussvorschlag 
 

1. Die Gemeindevertretung Ostseebad Koserow beschließt die gemeinsame Kalkulation 
für das Jahr 2025 mit dem dazugehörigen Bericht, gemäß Anlage, vorgelegt durch 
die Firma KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH, auf Basis der 
gemeindespezifischen Vorkalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025, gemäß 
Anlage, zu der dazugehörenden Satzung zu beschließen.  

2. Die Gemeindevertretung Ostseebad Koserow beschließt:  
1) Die Gemeindevertretung stimmt der ihr vorgelegten Abgabenkalkulation vom 

07.11.2024 für die Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad Koserow mit den 
darin enthaltenen Festsetzungen und Ermessensentscheidungen zu.  

2) Die Gemeindevertretung Ostseebad Koserow erkennt unter Gewährleistung der 
Gegenseitigkeit die jeweilig gemeindespezifischen Vorkalkulationen der am 
Modell beteiligten Gemeinden der Tourismusregion als Basis der gemeinsamen 
Kurabgabe an. 

3) Die Kurabgabe beträgt mit Wirkung ab 01.01.2025 pro abgabepflichtiger Person 
für jeden Aufenthaltstag in der Gemeinde Ostseebad Koserow in der 
Hauptsaison 3,65 EUR, in der Vorsaison 3,05 EUR und in der Nachsaison 3,25 
EUR (jeweils einschl. Umsatzsteuer).  

4) Der An- und Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag berechnet. 
Bemessungsgrundlage ist der Tagessatz des Anreisetages. 

5) Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (unter 6 Jahren) sind zu 100�% 
zu befreien.  

6) Die Jahreskurabgabe nach § 4 Abs. 3 Satz 1 der Kurabgabesatzung der 
Gemeinde … beträgt mit Wirkung ab 01.01.2025 das 28-fache des Tagessatzes 
in der Hauptsaison, mithin 78,40 EUR (einschl. Umsatzsteuer) sowie ein 
Pauschalbetrag für die Inklusion der ÖPNV-Leistung mithin 121,96 €.  

7) Die in § 4 Abs. 2 der harmonisierten Kurabgabesatzung vom festgelegten 
Saisonzeiten umfassen: 

 
• Vorsaison: vom 01.01. bis 31.03. 
• Hauptsaison: vom 01.04. bis 31.10.  



• Nebensaison: vom 01.11. bis 31.12. 
 
In der Kurabgabe ist die GästeCard-Umlage in Höhe von 0,02 Euro netto enthalten. 
 
In der Kurabgabe ist ein Entgelt in Höhe von 0,85 Euro brutto, sowie für die 
Jahreskurkartenbesitzer ein Pauschalbetrag für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines 
überregionalen Verbundes, den Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen 
oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus/Bahn/Fahrrad) 
enthalten.  
 
Sachverhalt 
 
Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, die Gemeinde Ostseebad Ückeritz, die Gemeinde 
Seebad Loddin, die Gemeinde Ostseebad Koserow, die Gemeinde Seebad Zempin, die 
Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, die Gemeinde Ostseebad Karlshagen, die Gemeinde 
Ostseebad Trassenheide, die Gemeinde Kamminke, die Gemeinde Krummin, die Gemeinde 
Sauzin und die Stadt Wolgast haben sich zur Vereinheitlichung der Kurabgabe dazu 
entschieden, gem. § 11 Abs. 1 S. 2 Kommunalabgabegesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(KAG M-V) eine gemeinsame Kurabgabe auf Basis einer gleichlautenden Satzung zu 
erheben. 
 
Einheitliche Rahmenbedingungen – gemeinsame Kurabgabe:  
 
Die Gemeinden erlassen im Rahmen ihrer gemeinsamen Prädikatisierung als 
Tourismusregion harmonisierte Kurabgabesatzungen (KAS) in einem einheitlichen 
Erhebungsgebiet. Basierend auf der KAS erheben die Gemeinden nach Vornahme einer 
nach einheitlichen Prinzipien durchgeführten Abgabenkalkulation die gemeinsame 
Kurabgabe in einheitlicher Höhe. 
 
Die Kalkulation der gemeinsamen Kurabgabe für die Tourismusregion beruht auf den 
Vorkalkulationen der jeweiligen Gemeinde. Die Kalkulation der gemeinsamen Kurabgabe – 
und ebenso der als Anlage beigefügte, von der KUBUS Kommunalberatung und Service 
GmbH aufgestellte Bericht über die Erhebung/Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe – 
basieren auf den Annahmen, dass die Angaben der Gemeinde zutreffend und vollständig 
sind. Die Gemeinde Ostseebad Koserow erkennt bei Gewährleistung der Gegenseitigkeit die 
jeweilig gemeindespezifischen Vorkalkulationen der am Modell beteiligten Gemeinden der 
Tourismusregion als Basis der gemeinsamen Kurabgabe gem. § 11 Abs. 5 S. 2 KAG an und 
befreit ansonsten Zahlungspflichtige von einer Kurabgabe. 
 
Kalkulationsmethodik der gemeinsamen Kurabgabe:  
 
Die Kalkulation der gemeinsamen Kurabgabe erfolgt – basierend auf nachfolgend 
dargestellter Methodik – kostendeckend (mit Ausnahme der Stadt Wolgast, die einen 
höchstzulässigen Betrag für die Kurabgabe bestimmt). Es gilt mit Bezug zur:  
 

1. Kurabgabe (netto) Hauptsaison:  
Die festgestellten umlagefähigen Aufwendungen werden durch die gewichteten 
Umlageeinheiten (Aufenthaltstage der ortsfremden Personen mit Erholungszweck, gewichtet 
nach Saisonzeiten) geteilt.  
 

2. Kurabgabe (netto) Vorsaison:  
79% der Höhe der Kurabgabe der Hauptsaison  
 

3. Kurabgabe (netto) Nachsaison:  
86% der Höhe der Kurabgabe der Hauptsaison  
 

4. Jahreskurabgabe (netto):  
28 (zugrunde gelegte Nutzungstage) x Höhe der Kurabgabe der Hauptsaison 
 
 

5. steuerliche Bewertung: 



netto; 
Die Gemeinden haben ggf. einen Betrag gemeldet, bei denen sie davon ausgehen, dass ein 
Vorsteuerabzug nicht möglich sein wird. 
 

6. Vorkalkulation 2025:  
Jede Gemeinde kalkuliert individuell und bringt ihre Kalkulation in die gemeinsame 
Kalkulation ein. Für eine abgabenrechtliche Vergleichbarkeit sind folgende Parameter 
angeglichen worden:  
 
• Kalkulatorische Wagniskosten sind nicht angesetzt (berücksichtigt) worden.  
• Eine Berücksichtigung von Zuschüssen und Zuwendungen bei den Abschreibungen erfolgt 
nicht, § 6a Abs. 2 KAG M-V.  
• Eine Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen erfolgt nicht. 
 

7. Nachkalkulation:  
Jede Gemeinde, die kostendeckend kalkuliert, führt bis zum 30.06. des Folgejahres auf 
Basis der IST-Zahlen eine Nachkalkulation durch (Über- oder Unterdeckungen können 
innerhalb der nächsten 3 Jahre im Rahmen der Vorkalkulation je Gemeinde ausgeglichen 
werden). 
 

8. Abrechnung:  
Die UTG koordiniert treuhänderisch die monatliche Abrechnung der gemeinsamen 
Kurabgabe zwischen den Gemeinden. Dazu sind die Umlageeinheiten (Übernachtungen 
Vollzahler & befreite Kinder, Tagesgäste; exkl. beruflich Befreite) bis zum 10. des 
Folgemonats an die UTG zu melden. Auf dieser Basis erstellt die UTG entsprechende 
Mittelabrechnungen an die Gemeinden und zahlt bzw. empfängt die jeweiligen 
Ausgleichszahlungen von bzw. auf einem separaten Treuhandkonto: 
 
Ausgleichszahlungen erhalten die Gemeinden, die im Vergleich zu ihrer kalkulierten, 
gemeindespezifischen Kalkulation über die gemeinsame Abgabe weniger einnehmen.   
 
Ausgleichszahlungen leisten die Gemeinden, die im Vergleich zu ihrer kalkulierten, 
gemeindespezifischen Kalkulation über die gemeinsame Abgabe mehr einnehmen. 
 
Jahreskarten werden einmal jährlich abgerechnet. 
 
Auf Basis der Nachkalkulationen erfolgt im Folgejahr eine Spitzabrechnung der monatlichen 
Mittelabrechnungen. 
 

9. GästeCard-Umlage:  
Für die Abrechnungstätigkeit der UTG einschließlich des Betriebs der UsedomCard mit 
gemeinsamer Kurabgabe wird eine GästeCard-Umlage i.H.v. 0,02 € (netto) erhoben. 
 
Vorkalkulation der Gemeinde Ostseebad Koserow für das Jahr 2025  
 
Im Rahmen der Vorkalkulation für das Jahr 2025 wurde für die Gemeinde Ostseebad 
Koserow mit 597.860  Fremdübernachtungen gerechnet, welche sich wie folgt 
zusammensetzen:  
• 555.400 Übernachtungen  
• 16.700 Tagesgästen  
• 25.760 umgerechneten Übernachtungen aus der Jahreskurabgabe gerechnet.  
In Summe: 597.860  
 
Dem gegenüber stehen 47.796 Eigenübernachtungen der Einwohner (28 Tage x 1.707 
Einwohner (Stand: 07.11.2024)  
 
Der Anteil der Eigenübernachtungen beträgt 7,4 %. Dieser Anteil ist maßgebend für die 
Ermittlung des Eigenanteils der Gemeinde Ostseebad Koserow zur Kurabgabe.  
 
Laut Vorkalkulation für das Jahr 2025 wurden kurabgabepflichtige Aufwendungen in Höhe 
von 1,522 Mio. € ermittelt, wodurch sich ein Eigenanteil zur Kurabgabe in Höhe von 112 Tsd. 



€ 7,4 % von 1,522 Mio. €). Hinzurechnen ist zukünftig bzw. waren im Rahmen der 
Vorkalkulation für das Jahr 2025 die kalkulatorischen Auswirkungen der Befreiung von der 
Kurabgabe. Befreit sind Kinder unter 6 Jahren (bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres), § 3 
Abs. 1 der harmonisierten Satzung.  
 
Im Rahmen der Vorkalkulation der Kurabgabe ist der Eigenanteil der Gemeinde für die 
Fremdenverkehrsabgabe zu berücksichtigen gewesen:  
 
Der Anteil zur Fremdenverkehrsabgabe beträgt laut §�1 Abs. 2 der Satzung der Gemeinde … 
vom … über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe … �%. Im Rahmen der 
Vorkalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025 wurden … € fremdenverkehrsabgabefähige 
Aufwendungen ermittelt, wodurch sich ein Eigenanteil von … € (… % von … €) ergibt.  
 
Zur Reduzierung des Eigenanteils der Gemeinde werden nachfolgende Erlöse des 
Eigenbetriebes von der Gesamtbelastung der Gemeinde abgezogen: 
 
Konto im Plan Konten, die gegengerechnet werden können: 
… 
Summe Erlöskonten – … € 
 
Der Eigenteil (einschließlich der Ausfallbeträge für Befreiungen) der Gemeinde insgesamt 
setzt sich aus den oben genannten Ausführungen wie folgt zusammen: 
 

Gesamte Zahllast der Gemeinde: 
Eigenanteil der Gemeinde für Kur 
(Einwohner): 

… € 

Eigenanteil der Gemeinde für FVA: … € 
Anteil für gewährte Befreiungen: … € 
Anteil wg. Rundungsdifferenzen: … € 
Gesamtbelastung Gemeinde: … € 
abzgl. Erlöse Eigenbetrieb … € 
Eigenanteil gesamt: … € 

 
Der von der Gemeinde … für das Jahr 2025 kalkulierte Eigenanteil beträgt … €. 
 
Die Gemeinde wird ein Mobilitätsangebot (Bus/Bahn/Fahrrad) für die Einwohner der 
Gemeinde … sowie für Tages- und Übernachtungsgäste integrieren. Dadurch erhöht sich die 
Kurabgabe je abgabepflichtigem Gast und Aufenthaltstag um ganzjährig … EUR brutto. 
 
Die Abgabe auf Basis der gemeinsamen Kalkulation(en) der Tourismusregion zur 
harmonisierten Satzung soll mit Wirkung ab dem 01.01.2025 erhoben werden. 
      

Anlage/n 
1 Anlage 2_gemeinsame Kalkulation_2025 (öffentlich) 

 
2 Anlage 3_Bericht u?ber die gemeinsame Kalkulation_2025 (öffentlich) 

 
 

        Beratungsergebnis 
 
 
Gremium  

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen 

(Mitwirkungsverbot) 

Gemeindevertretung 
Koserow 13       

 



Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast

Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe 

Überblick über die gemeinsame Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025 (Stand: 07.11.2024)

Heringsdorf Karlshagen Kamminke Koserow Krummin Loddin Sauzin Trassenheide Ückeritz Wolgast Zempin Zinnowitz Gemeinsam

Betriebskosten 7.625.305,69 € 922.255,00 € 34.286,43 € 759.000,00 € 9.167,68 € 540.340,00 € 10.392,86 € 835.000,00 € 656.928,75 € 1.284.257,88 € 444.552,08 € 2.189.000,00 € 15.310.486,36 €

Personalkosten 4.339.128,03 € 809.334,00 € 19.642,86 € 565.000,00 € 4.394,64 € 318.000,00 € 7.939,29 € 760.000,00 € 457.304,35 € 224.726,79 € 287.459,00 € 1.056.300,00 € 8.849.228,96 €

Abschreibungen 963.481,87 € 110.541,00 € 3.516,14 € 208.000,00 € 1.706,51 € 253.200,00 € 2.671,01 € 157.000,00 € 180.215,00 € 137.798,36 € 208.418,61 € 375.000,00 € 2.601.548,50 €

Verzinsung Fremdkapital 90.758,82 € 2.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 9.700,00 € 120.458,82 €

anderweitig gedeckter Aufwand -2.551.334,63 € -113.850,00 € 0,00 € -27.000,00 € 0,00 € -52.500,00 € 0,00 € -183.900,05 € -36.361,54 € -208.300,00 € -14.700,00 € -242.100,00 € -3.430.046,22 €

Abgabenfähiger Aufwand je Gemeinde 10.467.339,79 € 1.730.280,00 € 57.445,42 € 1.522.000,00 € 15.268,83 € 1.059.040,00 € 21.003,15 € 1.568.099,95 € 1.258.086,56 € 1.438.483,02 € 926.729,69 € 3.387.900,00 € 23.451.676,41 €

Höhe des jeweiligen Eigenanteils 5,75% 14,26% 11,69% 7,40% 42,54% 5,12% 64,67% 4,28% 5,83% 74,74% 8,14% 8,93% 11,24%

Höhe des Eigenanteils 601.561,54 € 246.781,56 € 6.714,81 € 112.669,15 € 6.495,66 € 54.183,63 € 13.583,56 € 67.070,58 € 73.284,81 € 1.075.152,83 € 75.405,59 € 302.555,46 € 2.635.459,17 €

Ausgleich der Nachkalkulation 2023 8.781,64 € 16.675,69 € 0,00 € 11.759,80 € 0,00 € -87.072,29 € 0,00 € 14.621,68 € 0,00 € 0,00 € 3.510,95 € -74.332,38 € -106.054,90 €

Deckungsbedarf (umlagefähiger Aufwand) 9.874.559,89 € 1.500.174,13 € 50.730,61 € 1.421.090,65 € 8.773,18 € 917.784,08 € 7.419,59 € 1.515.651,05 € 1.184.801,75 € 149.166,46 € 854.835,05 € 3.011.012,16 € 20.710.162,34 €

Umlageeinheiten, ungewichtet 3.877.092 537.610 8.956 597.860 9.114 498.500 6.500 607.210 469.844 58.793 305.054 1.197.527 8.174.059

Umlageeinheiten, gewichtet 3.748.005 530.917 50.081 584.480 8.956 482.203 6.346 586.032 460.173 57.182 301.867 1.157.347 7.973.587

0,02 €                 0,02 €                     0,02 €                 0,02 €                 0,02 €                 0,02 €                 0,02 €                 0,02 €               0,02 €                0,02 €                 0,02 €                 0,02 €                 0,02 €                      

Abgabesatz (netto) - ohne Unterscheidung  Saison: 2,57 €                 2,81 €                     5,68 €                 2,40 €                 0,98 €                 1,86 €                 1,16 €                 2,52 €               2,54 €                2,56 €                 2,82 €                 2,53 €                 2,55 €                      

- mit Unterscheidung Saison:

79% Vorsaison (79 %) 2,10 €                 2,25 €                     0,82 €                 1,94 €                 0,79 €                 1,52 €                 0,94 €                 2,06 €               2,05 €                2,08 €                 2,25 €                 2,07 €                 2,07 €                      

Hauptsaison (100 %) 2,65 €                 2,85 €                     1,03 €                 2,45 €                 1,00 €                 1,92 €                 1,19 €                 2,61 €               2,59 €                2,63 €                 2,85 €                 2,62 €                 2,62 €                      

86% Nachsaison (86 %) 2,28 €                 2,45 €                     0,89 €                 2,11 €                 0,86 €                 1,65 €                 1,02 €                 2,24 €               2,23 €                2,26 €                 2,45 €                 2,25 €                 2,25 €                      

Steuersatz 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Abgabesatz (brutto) - ohne Unterscheidung  Saison: 2,75 €                 3,01 €                     6,08 €                 2,56 €                 1,05 €                 1,99 €                 1,24 €                 2,69 €               2,72 €                2,74 €                 3,02 €                 2,71 €                 2,73 €                      

- mit Unterscheidung Saison:

Vorsaison (79 %) 2,24 €                 2,41 €                     0,87 €                 2,07 €                 0,84 €                 1,63 €                 1,01 €                 2,20 €               2,19 €                2,22 €                 2,41 €                 2,22 €                 2,21 €                      

Hauptsaison (100 %) 2,84 €                 3,04 €                     1,11 €                 2,62 €                 1,07 €                 2,06 €                 1,27 €                 2,79 €               2,78 €                2,81 €                 3,05 €                 2,81 €                 2,80 €                      

Nachsaison (86 %) 2,44 €                 2,62 €                     0,95 €                 2,26 €                 0,92 €                 1,77 €                 1,09 €                 2,40 €               2,39 €                2,42 €                 2,62 €                 2,41 €                 2,41 €                      

Jahreskarte 28 79,53 €               85,26 €                   30,95 €               73,44 €               29,95 €               57,62 €               35,63 €               78,08 €             77,74 €              78,75 €               85,44 €               78,54 €               78,42 €                    

Es wurde kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.

detaillierte Aufstellung

zuzüglich 0,02 € GästeCard-Umlage



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht  

zur Kalkulation einer gemeinsamen 

Kurabgabe für die anerkannten  

Kurorte der Insel Usedom 
 

 

Auftraggeber: Usedom Tourismus GmbH  

    Hauptstraße 42 

    17459 Seebad Koserow 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schwerin, 7. November 2024 
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Bearbeitungsgegenstand 

 

Die Zielstellung ist die Fortführung der gemeinsamen Kurabgabe auf der Insel Usedom und der 

Stadt Wolgast. 23 Gemeinden der Insel Usedom sind zusammen mit der Stadt Wolgast vom 

Wirtschaftsministerium als gemeinsame Tourismusregion staatlich anerkannt worden. Die vorlie-

gende Kalkulation beschränkt sich auf die acht anerkannten Seebäder, die die Kurabgabe erha-

ben, und auf die vier neuen Gemeinden (Kamminke, Krummin, Sauzin und Stadt Wolgast), die 

ab dem 01.01.2025 erstmalig Kurabgabe erheben. Die Ausweitung auf weitere Gemeinden der 

Tourismusregion ist vorgesehen. 

 

 

1. Allgemeines zur Kurabgabe  

 

Die Kurabgabe wird gemäß § 11 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG 

MV) für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Kur- und Erholungseinrichtun-

gen sowie der Veranstaltungen erhoben. Sie dient zur (anteiligen) Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten 

öffentlichen Einrichtungen und durchgeführten Veranstaltungen.  

 

Da bereits die Möglichkeit der Inanspruchnahme reicht, wird die Kurabgabe rechtstechnisch als 

Sonderform der Entgeltabgabe eingestuft. Wegen ihres Charakters als Vorteilsentgelt ist sie auf 

der einen Seite einem Beitrag ähnlich, wegen der tatsächlichen Inanspruchnahme auf der ande-

ren Seite weist sie gebührenrechtliche Charakterzüge auf. Aus diesem Grund die Regeln der §§ 

6 und 7 KAG MV entsprechend anzuwenden.  

 

Die Gemeinden haben sich dazu entschlossen, gem. § 11 Abs. 1 S. 2 KAG MV eine gemeinsame 

Kurabgabe zu erheben. Es ist bei der Kalkulation zu beachten, dass der Ertrag der Gesamtauf-

wendungen die in § 11 Abs. 1 KAG MV genannten Maßnahmen (Leistungen) nicht überschreiten 

darf.  

 

2. Satzungsarbeiten 

 

Die bereits bestehende, harmonisierte Satzung wird fortgeführt. Die Änderung der Satzung be-

schränkt sich auf die Höhe der Kurabgabe, auf die Erweiterung des Erhebungsgebietes um die 
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vier Gemeinden, die ab dem 01.01.2025 erstmalig Kurabgabe erheben, sowie auf die Konkreti-

sierung der vom Gast für die Abwicklung der Kurabgabe zu erhebenden Daten. 

 

3. Zusammenstellung der abgabefähigen Kosten der Kurabgabe 

 

Gem. § 2 KAG MV dürfen Abgaben nur aufgrund einer Satzung erhoben werden. Die Satzung 

muss dabei den Satz der Abgabe regeln. Damit der Satz der Abgabe durch die Gemeindevertre-

tung ermessensfehlerfrei bestimmt werden kann, ist eine Kalkulation notwendig. Die Kurabgabe 

wird in mehreren Schritten ermittelt. 

 

3.1. Schritt 1: Ermittlung abgabefähiger Aufwand 

 

Schon aus der Rechtsnatur der Kurabgabe folgt, dass die Summe der Abgaben den Aufwand für 

die abgabefähigen Einrichtungen und Veranstaltungen (sowie ggf. die ermäßigte oder kostenlose 

Nutzung des ÖPNV und weiterer Angebote) nicht übersteigen darf1. Daher sind in einem ersten 

Schritt die abgabefähigen Aufwendungen zu ermitteln. Dieser Schritt wurde von den Gemeinden 

übernommen. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die acht prädikatisierten Seebäder die Erhebung der Kurab-

gabe über Eigenbetriebe und die vier weiteren Gemeinden über ihre Verwaltungen organisieren. 

Die abgabefähigen Kosten für das Kalenderjahr 2025 sind nach den besprochenen Grundsätzen 

von den jeweiligen Eigenbetrieben bzw. den Verwaltungen ermittelt und übersandt worden. Eine 

Kontrolle des abgabefähigen Aufwands und Prüfung auf Vollständigkeit oder Korrektheit erfolgte 

durch die KUBUS GmbH nicht.  

 

Es sind nur solche Aufwendungen abgabefähig, die den in § 11 Abs. 1 KAG MV genannten Tat-

beständen entsprechen. Hierzu erhielten die Gemeinden einen Katalog mit einem Überblick mög-

licher Einrichtungen, die über die Kurabgabe refinanziert werden können. (siehe Anlage) 

 

Zudem ist zu beachten, dass die Eigenbetriebe auch KAG-fremde Leistungen erbringen, die nicht 

über § 11 KAG MV refinanziert werden dürfen. Diese Leistungen galt es zu separieren. Sofern 

diese KAG-fremden Leistungen Gewinne erzielen, können diese zur freien Verwendung genutzt 

werden. Einnahmen aus der Kurabgabe sind hingegen zweckgebunden. Ferner waren auch die 

                                                

1 Vgl. Driehaus, § 11 Rn. 93 
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Aufwendungen der Fremdenverkehrsabgabe in den acht prädikatisierten Seebädern nach § 11 

Abs. 1 Nr. 2 KAG MV zu separieren. Dabei sind für die vorliegende abgabenrechtliche Betrach-

tung folgende Bereiche zu beleuchten: 

 

• Kurabgabe, § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KAG MV 

• Fremdenverkehrsabgabe, § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 KAG MV 

• KAG-fremde Kosten 

 

Wir gehen davon aus, dass das sog. Spiegelbildprinzip eingehalten worden ist. Das bedeutet, 

dass die uns gemeldeten Kosten des Bereichs der Kurabgabe keine Aufwendungen und Erträge 

der anderen Bereiche enthalten. Sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite sind 

Kosten der Bereiche „Fremdenverkehrsabgabe“ und „KAG-fremde Kosten“ zu entfernen. Ledig-

lich Kosten aus dem Bereich „Kurabgabe“ sollten gemeldet werden. Sofern die von der Gemeinde 

gemeldeten Zahlen dem Spiegelbildprinzip nicht entsprachen, sind die Erträge der anderen Be-

reiche abgezogen worden.  

 

3.1.1. Harmonisierte Annahmen  

 

Neben den zuvor benannten abgabenrechtlichen Betrachtungen wurden folgende Parameter an-

geglichen:  

 

• Keine kalkulatorischen Wagniskosten 

• Keine Berücksichtigung von Zuschüssen und Zuwendungen bei den Abschreibungen (§ 

6a Abs.2 KAG MV) 

• Keine Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen 

 

3.1.2. Steuerrechtliche Harmonisierung 

 

Da die steuerrechtliche Betrachtung der Kurbetriebe im Moment sehr umstritten ist, musste sich 

diesbezüglich auf eine Vorgehensweise geeinigt werden. Es ist entschieden worden, mit Netto-

Werten zu kalkulieren. Zudem melden die Gemeinden ggf. einen Betrag, bei denen sie davon 

ausgehen, dass ein Vorsteuerabzug nicht mehr möglich sein wird. Die Bewertung darüber haben 

die Gemeinden in Rücksprache mit ihren jeweiligen Steuerberatern getroffen, bei welchem sie 

keine Vorsteuer ziehen können. Dieser Betrag wird abgabenerhöhend in die Kalkulation einge-

stellt.  
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Schritt 1: Ermittlung abgabefähiger Aufwand: 

Darstellung prognostizierter abgabefähiger Aufwand 2025:  

Abgabefähiger Aufwand 23.451.676,41 €  

 

3.2. Schritt 2: Ermittlung umlagefähiger Aufwand 

 

Die festgestellten abgabefähigen Kosten dürfen nicht in Gänze auf den abgabepflichtigen Perso-

nen umgelegt werden, da die Einrichtungen, nicht nur von Kur- und Feriengästen, sondern auch 

von den Einwohnern der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Um dieser Vorgabe gerecht 

zu werden, wird ein Gemeindeanteil dargestellt. „Die Festlegung der Höhe des Eigenanteils liegt 

im weiten Ermessen des Ortsgesetzgebers und hat sich an den jeweiligen örtlichen Verhältnissen 

- insbesondere an dem Umfang des Kurgästeanteils und an der Art der einzelnen Kureinrichtun-

gen in der erhebungsberechtigten Gemeinde – zu orientieren.“2 Im Rahmen der gemeinsamen 

Kalkulation wurde die Ermittlung des Eigenanteils harmonisiert. 

 

Die Ermittlung des Eigenanteils beruht auf dem Grundgedanken, dass die Einheimischen die 

touristischen Einrichtungen nicht so intensiv nutzen wie die Ortsfremden. Um einen sachgerech-

ten Vergleich zu erhalten, wird davon ausgegangen, dass ein Einheimischer an 28 Tagen im Jahr 

die eigene Gemeinde wie ein Tourist benutzt. Einzige Ausnahme: Stadt Wolgast. Da davon aus-

zugehen ist, dass die Nutzung touristischer Angebote in einem Mittelzentrum weniger intensiv 

erfolgt, werden die Nutzungstage mit 0,5 faktorisiert. Diese touristischen Nutzungstage der Ein-

heimischen werden den Aufenthaltstagen der Ortsfremden entgegengestellt. Anhand der errech-

neten kalkulatorischen Nutzungsanteile wird ein umlagefähiger Betrag für die Ortsfremden dar-

gestellt. 

 

Die 28 Tage wurden wie folgt ermittelt: 

 

Errechnung   Nutzung wie ein Tourist in Stunden   

Umrechnung 
in Tagen = 

einheimische 
Nutzung 

  Tage in Stunden Stunden * Tage touristische Nut-
zung des Gastes 
am Tag in Stun-

den 

freie Tage 109 1,5 163,5 

Arbeitstage 226 0,5 113 

    276,5 10 27,65 

 

                                                

2 Aussprung / Siemers / Holz, Kommunalabgabengesetz Mecklenburg – Vorpommern, § 11 2.7.3. 
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Der Eigenanteil soll die Kosten der Gemeinde abdecken, die durch die Nutzung der eigenen Ein-

wohner entsteht. Aus diesem Grund gehen wir in der Kalkulation nicht von der möglichen Nutzung 

der Einwohner aus, die natürlich deutlich höher liegt. Vielmehr wird hier auf die tatsächliche Nut-

zung abgestellt. 

In sieben der zwölf Gemeinden liegt der Eigenanteil unter 10 % und somit unterhalb einer Ent-

scheidung des VG Greifswald, die einen Eigenanteil unter 10% als nicht mehr rechtmäßig an-

sieht.3 Allerdings sagt das OVG Greifswald: „Dieser rechtliche Komplex ist in der Rechtsprechung 

des Senates zwar noch nicht hinreichend geklärt. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob ein 

Eigenanteil von weniger als 10 v. H. von der Gemeindevertretung nicht ermessensfehlerfrei 

beschlossen werden könne (offengelassen im Urt. des Senates vom 23. Juli 2015 – 1 L 28/13 

–, juris Rn. 22).“4 Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ein Eigenanteil unter 10% auch ermes-

sensfehlerfrei beschlossen werden kann. Die hier vorgeschlagene Herleitung des Eigenanteils 

enthält keine sachfremden Erwägungen und wurde im Urt. des OVG Greifswald vom 28. Oktober 

2024 – 4 K 756/21 – bestätigt.  

 

Der Gemeindeanteil ist für jede Gemeinde individuell berechnet worden, da trotz gemeinsamer 

Erhebungsregion die Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden bestehen bleibt und die Gemein-

den nur eine Satzungsbefugnis für ihre Gemeinde haben. Der in der gemeinsamen Kalkulation 

dargestellte Eigenanteil entspricht der Summe der Eigenanteile aus den einzelnen Gemeinden, 

die jeweils nach dem oben genannten Modell hergeleitet worden sind. 

 

Nach diesen Grundsätzen ist der festgestellte Eigenanteil von den abgabefähigen Aufwendungen 

abzuziehen. Somit steht der umlagefähige Aufwand (= Deckungsbedarf) fest. 

 

Darstellung prognostizierter umlagefähiger Aufwand 2025:  

Abgabefähiger Aufwand 23.451.676,41 € 

Höhe des Eigenanteils: 11,24 % 

Gemeindeanteil für die Vorteile der Einheimischen 2.635.459,17 € 

Ausgleich der Nachkalkulation 2023 -106.054,90 € 

Umlagefähiger Aufwand 20.710.162,34 € 

 

                                                

3 VG Greifswald, Urteil vom 17. Juni 2021, Az. 3 A 1918/18 

4 OVG Greifswald, Urteil vom 5. Februar 2018, Az.1 L 89/14 
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Im Vergleich zum Vorjahr ist der gemeinsame Eigenanteil gestiegen. Die Ursache liegt darin, 

dass neue Gemeinden zum System der gemeinsamen Kurabgabe hinzukommen, die im Verhält-

nis einen deutlich höheren Eigenanteil vorweisen. 

 

3.3. Schritt 3: Ermittlung der abgabefähigen Personen 

 

Um die Kurabgabe berechnen zu können, sind die sogenannten Umlageeinheiten zu ermitteln. 

Bei der Kurabgabe ist damit die Summe aller abgabepflichtigen Aufenthalte gemeint. Damit dieser 

hinreichend bestimmt werden kann, sind die abgabefähigen Aufenthalte zu ermitteln. Der abga-

bepflichtige Personenkreis bestimmt sich nach § 11 Abs.2 KAG MV. Der abgabepflichtige Perso-

nenkreis ist hinreichend besprochen worden. Neben den Übernachtungsgästen und den Tages-

gästen werden auch die Dauergäste zur Kurabgabe herangezogen. Zu den Dauergästen gehören 

auch Zweitwohnungsinhaber/-besitzer sowie Dauercamper/Dauerlieger. Diese Dauergäste wer-

den dabei pauschal behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass diese sich an 28 Tagen in der 

Gemeinde zu Erholungszwecken aufhalten.  

 

Zu berücksichtigen ist, dass es Saisonzeiten gibt. Da das touristische Angebot der Vor- bzw. 

Nachsaison nicht das Maß der Angebote in der Hauptsaison erreicht, ist eine ganzjährige Kurab-

gabe in gleicher Höhe nicht geboten. Die Saisonzeiten sind unverändert zum Vorjahr: Vorsaison 

(Januar bis März), Hauptsaison (April bis Oktober) und Nachsaison (November und Dezember). 

Bei der Bestimmung der Höhe der Abgabesätze wurde u.a. das Leistungsangebot herangezogen. 

Das stärkste Leistungsangebot gibt es während der Hauptsaison. Die Nachsaison hat wiederum 

ein etwas höheres Leistungsangebot als die Vorsaison. Vergleicht man die Leistungsangebote, 

so erscheint eine Abstufung der Vorsaison von 21% und der Nachsaison von 14% als sachge-

recht. Dies hat für die Kalkulation zur Folge, dass die Aufenthaltstage der Vor- sowie Nachsaison 

zu gewichten sind.  

 

Die Gewichtung erfolgt, indem ein verhältnismäßig höherer Abgabesatz für die Hauptsaison be-

rechnet wird. Dies erreicht man dadurch, dass die tatsächlichen Aufenthaltstage der Abgabe-

pflichtigen in der Vorsaison um die bereits dargestellten 21% sowie in der Nachsaison um 14% 

reduziert (gewichtet) werden.  
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Schritt 3: Ermittlung der abgabefähigen Personen  
(Umlageeinheiten)  

Prognose abgabepflichtige Aufenthalte/ 
Umlageeinheiten 2025 8.174.059 AHT 

Prognose gewichtete Aufenthaltstage: 7.973.587 AHT 

 

Hiermit liegt man 434.182 Aufenthalte über dem Vorjahr (7.539.405 gewichtete AHT). Dies spie-

gelt die aktuelle Entwicklung der Gästezahlen wider sowie die zusätzlichen Aufenthaltstage der 

neuen Gemeinden, die zum System der gemeinsamen Kurabgabe hinzukommen. 

 

3.4. Schritt 4: Berechnung der Kurabgabe 

 

Teilt man die festgestellten umlagefähigen Aufwendungen durch die gewichteten Umlageeinhei-

ten, so erhält man die Kurabgabe (netto) für die Hauptsaison. Die Kurabgabe der Vorsaison ent-

spricht 79%, die der Nachsaison 86% der Höhe der Kurabgabe der Hauptsaison.  

 

Die Kurabgabe ist gem. dem Umsatzsteuergesetz mit 7% zu versteuern. Die errechnete gemein-

same Kurabgabe gilt für das gesamte Erhebungsgebiet, welches den anerkannten Gemeindege-

biet der acht Gemeinden entspricht. 

 

Darüber hinaus haben die Gemeinden beschlossen, die administrativen und technischen Leis-

tungen im Rahmen der gemeinsamen Kurabgabe (UsedomCard) über eine GästeCard-Umlage 

zu finanzieren. Der für 2025 kalkulierte Aufwand beläuft sich auf 150.000€ mit einer Umlage i.H.v. 

0,02€ netto. 

 

Schritt 4: Berechnung der Kurabgabe  

Deckungsbedarf 2025 20.710.162,34 € 

Umlageeinheiten (gewichtet) 7.973.587 

Abgabesatz netto:   

zzgl. GästeCard-Umlage                   0,02 €  

Kurabgabe Vorsaison 2,07 € 

Kurabgabe Hauptsaison                     2,62 €  

Kurabgabe Nachsaison 2,25 €  

Abgabesatz brutto (Steuersatz): 7% 

Kurabgabe Vorsaison 2,21 € 

Kurabgabe Hauptsaison                     2,80 €  

Kurabgabe Nachsaison                     2,41 €  

Jahreskurabgabe                   78,42 €  
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Die Kurabgabe beträgt rechnerisch netto 2,07 € in der Vorsaison, netto 2,62 € in der Hauptsaison 

und 2,25 € netto in der Nachsaison (inkl. 0,02€ GästeCard-Umlage). Die Bruttowerte inkl. Gäste-

Card-Umlage betragen rechnerisch 2,21 € in der Vorsaison, 2,80 € in der Hauptsaison und 2,41 

€ in der Nachsaison. Die Jahreskurabgabe beträgt dementsprechend 78,42 € (brutto). Es wurde 

kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet. 

 

Es wird empfohlen, die Kurabgabe brutto in der Hauptsaison auf 2,80 € zu beziffern. In der Vor-

saison sollte die Kurabgabe brutto 2,20 € und in der Nachsaison 2,40 € brutto betragen. Die 

Jahreskurabgabe sollte 78,40 € (brutto) betragen. 

In den Gemeinden Ostseebad Heringsdorf, Ostseebad Ückeritz und Kamminke kommt ggf. eine 

weitere Umlage für die Nutzung des ÖPNV hinzu. Diese kann dem gemeindeindividuellen Be-

schluss über die Satzung und Kalkulation entnommen werden. 

 

 

3.5. Schritt 5: Ermittlung der Ausfallbeträge für die Gemeinde 

 

Neben dem Eigenanteil für die Nutzung der Einheimischen hat jede Gemeinde die satzungsmä-

ßig gewährten Befreiungen auszugleichen. Dieser Umstand beruht auf der Annahme, dass ge-

währte Befreiungen nicht zu Lasten anderer Abgabepflichtigen führen dürfen. Wenn Befreiungen 

aus wichtigen Gründen gewährt werden, müssen diese dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG 

genügen. „Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen dürfen nicht zu einer Mehrbelastung der 

übrigen Kurabgabepflichtigen führen“5. 

 

Im Rahmen der Harmonisierung sind auch die Befreiungstatbestände angeglichen worden. Mit 

der vorgelegten Kalkulation sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (d.h. Kinder unter 6 

Jahren) befreit von der Zahlung der Kurabgabe. Alle anderen Abgabepflichtigen erhalten keine 

Befreiungen oder Ermäßigungen. 

 

Das Kalkulationsblatt der einzelnen Gemeinden weist daher abschließend die Ausfallbeträge und 

einen Kostendeckungsgrad aus. 

  

                                                

5 Vgl. Aussprung/Siemers/Holz, Kommunalabgabengesetz Mecklenburg – Vorpommern, § 11, 2.3 
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4. Abschließendes 

 

Eine Besonderheit der touristischen Abgaben ist der Umstand, dass die Gemeinde Ausfallbeträge 

zu tragen hat. Dies hat zur Folge, dass ein Kurbetrieb in Wahrnehmung seiner Aufgaben nach 

dem KAG keine Gewinne erzielen kann. Gewinne kann ein Kurbetrieb nur mit KAG-fremden Be-

reichen erzielen.  

 

Der vorliegende Bericht behandelt die gemeinsame Kalkulation der zwölf anerkannten Gemein-

den. Wie bereits dargestellt beruht die gemeinsame Kalkulation auf den zwölf Einzelkalkulationen 

der Gemeinden. In der Kalkulationstabelle ist daher dargestellt, wie die Zahlungsströme zu leisten 

sind, dass jede Gemeinde auch die Kurabgabe bekommt, die ihr nach KAG zusteht. 

 

Diese Vorkalkulation beruht auf Prognosen, die im Rahmen einer Nachkalkulation kontrolliert 

werden müssen. Nach den Ergebnissen der Nachkalkulation sind die Zahlungsströme unter den 

Gemeinden an die tatsächlich festgestellten Bedingungen anzupassen. 

 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.  

 

 

 

___________________   

Michael Wegener 

Assessor jur. 
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5. Anlage: Kalkulationsvorgaben - Übersicht kurabgabefähige Einrichtun-

gen 

 

  



Bericht über die Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe    

 

  Seite 14 von 19 

  



Bericht über die Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe    

 

  Seite 15 von 19 

  



Bericht über die Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe    

 

  Seite 16 von 19 

  



Bericht über die Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe    

 

  Seite 17 von 19 

  



Bericht über die Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe    

 

  Seite 18 von 19 

  



Bericht über die Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe    

 

  Seite 19 von 19 

 


	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 2_gemeinsame Kalkulation_2025
	Anlage  2 Anlage 3_Bericht u?ber die gemeinsame Kalkulation_2025

